
Messeinrichtungen (mME) gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)
Preisstand: 01.07.2025

Netz/02.2025

netto
€/a

brutto
€/a

über 100.000 kWh **
über 50.000 kWh bis einschließlich 100.000 kWh 117,65 € 140,00 € 
über 20.000 kWh bis einschließlich 50.000 kWh 92,44 € 110,00 € 
über 10.000 kWh bis einschließlich 20.000 kWh 42,02 € 50,00 € 
über 6.000 kWh bis einschließlich 10.000 kWh 33,61 € 40,00 € 
bis einschließlich 6.000 kWh 25,21 € 30,00 € 
Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG 42,02 € 50,00 € 
Steuerungseinrichtung (Einbau und Betrieb am Netzanschlusspunkt) 42,02 € 50,00 € 

über 100 kW **

über 25 kW bis einschließlich 100 kW 117,65 € 140,00 € 
über 15 kW bis einschließlich 25 kW 92,44 € 110,00 € 
über 7 kW bis einschließlich 15 kW 42,02 € 50,00 € 
bis einschließlich 7 kW (§29 Abs.2 MsbG) 25,21 € 30,00 € 
Steuerungseinrichtung >7 KW 42,02 € 50,00 € 

Moderne Messeinrichtung 21,01 € 25,00 € 

Entgelte für zusätzliche Leistungen ****

netto brutto
Vorzeitige Ausstattung von Messtellen mit einem intelligenten 
Messsystem 84,03 € 100,00 €

Vorzeitige optionale Ausstattung von Messtellen mit einem intelligenten 
Messsystem (Verbraucher 0 - 6000 kWh/a bzw. installierter Leistung bis 
einschließlich 7 kW)

25,21 € 30,00 €

Die Erhebung und die minütliche Übermittlung von Netzzustandsdaten 
an den Netzbetreiber über Smart-Meter-Gateway 25,21 € 30,00 €

Bei nicht intelligenten Messsystemen ausgestattete Messtellen, die 
Ausstattung der Messtelle mit erforderlichen technischen Einrichtungen 
zur Ermöglichung einer Tarifierung bezogener elektrischer Energie in 
zwei Stufen

10,08 € 12,00 €

Die tägliche Übermittlung aller an der Messtelle erhobenen Messwerte 
an eitere vom Anschlussnutzer oder Anlagenbetreiber beauftragte Dritte 
im Rahmen der elektronischen Marktkommunikation

25,21 € 30,00 €

netto brutto
Wandler Niederspannung (Preis pro Satz) 32,50 € 38,68 € 
Wandler Mittelspannung (Preis pro Satz) 195,00 € 232,05 € 
Zusätzliche Ablesung (moderne Messeinrichtung) 25,00 € 29,75 € 
Erstellung Zwischenrechnung (unter Mitteilung des Zählerstandes) 11,85 € 14,10 € 

* die Berechnung des durchschnittlichen Jahresstromverbrauchs je Messlokation erfolgt gemäß § 29 MsbG
** gemäß §30 MsbG Abs.1 Satz 1

Euro/Vorgang

**** mit der Verfügbarkeit können weitere Zusatzleistungen im Preisblatt aufgenommen werden.

Preisblatt Messstellenbetrieb für intelligente Messsysteme (iMS) und moderne

iMS für Letztverbraucher (mit einem Jahreserbrauch von)*:

iMS für Anlagenbetreiber (mit einer installierten Leistung von)***:

Als grundzuständiger Messstellenbetreiber veröffentlicht die BHAG folgende, nach Letztverbrauchs-, bzw. Einspeisekategorien gestaffelte
Preisobergrenzen. Grundlage ist das Messstellenbetriebsgesetz - (MsbG).

Einheit

Euro/a

Verpflichtende Zusatzleistungen gemäß §34 Abs. 2 

Euro/a

 siehe Preisblatt "Netznutzung Bad Honnef AG" (Preise für 
Lastgangmessung inkl. TK) abzüglich 67,23 €/netto 

 siehe Preisblatt "Netznutzung Bad Honnef AG (Preise für 
Lastgangmessung inkl. TK) abzüglich 67,23 €/netto 

Euro/a

Einheit Preis je Zusatzleistung

Preis je Zusatzleistung

Preis je MesslokationPreise für Messstellenbetrieb in Niederspannung gemäß §30 MsbG 
(Standardleistungen)

Moderne Messeinrichtungen gemäß § 32 Abs. 1

*** maßgeblich für die Berechnung ist die installierte Leistung je Messlokation

Euro/a

Euro/a

Euro/Vorgang

Ergänzende Zusatzleistungen  gemäß §34 Abs. 3

Euro/a

Euro/Vorgang

Entgelte der Bad Honnef AG für den Messstellenbetrieb 
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